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  Eigenerklärungen 

- Vom Bieter zu unterschreiben – 
 
Der Bieter versichert, dass 

1. er nicht wegen eines Deliktes rechtskrä7ig verurteilt ist, dass seine berufliche 
Zuverlässigkeit in Frage stellt (etwa: Bestechung / Vorteilsgewährung gegenüber der 
Vergabestelle; Unterschlagung, Untreue, Betrug, Urkundenfälschung; Verstöße gegen das 
GWB – z.B. Preisabsprachen), 

2. er seine Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie zur Entrichtung der 
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nach den Rechtsvorschri7en des 
Mitgliedsstaates des Au7raggebers ordnungsgemäß erfüllt hat, 

3. er im Vergabeverfahren keine vorsätzlich unzutreffenden Erklärungen in Bezug auf seine 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben hat, 

4. keine der Personen, deren Verhalten ihm zuzurechnen ist, aus einem der nachfolgenden 
Gründe rechtskrä7ig verurteilt worden ist: 

a. § 129 StGB (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a StGB (Bildung 
terroris\scher Vereinigungen), § 129b StGB (kriminelle und terroris\sche 
Vereinigungen im Ausland), 

b. § 261 StGB (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter 
Vermögenswerte), 

c. § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Stra7at gegen den Haushalt der EG oder gegen 
Haushalte richtet, die von der EG oder in deren Au7rag verwaltet werden, 

d. § 264 StGB (Subven\onsbetrug), soweit sich die Stra7at gegen den Haushalt der 
EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in deren Au7rag verwaltet 
werden, 

e. § 334 StGB (Bestechung), auch in Verbindung mit Ar\kel 2 des EU- 
Bestechungsgesetzes, Ar\kel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung interna\onaler 
Bestechung, Ar\kel 7 Abs.2 Nr.10 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes und § 
2 des Gesetzes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die Gleichstellung 
der Richter und Bediensteten des Interna\onalen Strafgerichtshofes, f. Ar\kel 2 § 2 
des Gesetzes zur Bekämpfung interna\onaler Bestechung (Bestechung 
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit interna\onalem 
Geschä7sverkehr), g. § 370 Abgabenordnung, auch in Verbindung mit § 12 des 
Gesetzes zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisa\onen und der 
Direktzahlungen (MOG), soweit sich die Stra7at gegen den Haushalt der EG oder 
gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in deren Au7rag verwaltet werden. 

5. über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder vergleichbares 
gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels 
Masse abgelehnt worden ist. Ein ausländischer Bieter befindet sich nicht in Verhältnissen, 
die nach den Rechtsvorschri7en seines Landes mit den im vorgehenden Satz genannten 
Verfahren vergleichbar sind. 
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6. das Unternehmen sich nicht in Liquida\on befindet. 

7. er keine sons\ge schwere Verfehlung begangen hat, die seine Zuverlässigkeit als Bieter in 
Frage stellt. 

8. das Unternehmen sicherstellt, dass die zur Erfüllung des Au7rags eingesetzten Personen 
nicht die „Technologie von L. Ron Hubbard“ anwenden, lehren oder in sons\ger Weise 
verbreiten werden. Bei einem Verstoß ist der Au7raggeber berech\gt, den Vertrag aus 
wich\gem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Weitergehende Rechte bleiben 
unberührt. 

9. in seinem Unternehmen keine Schwarzarbeit stamindet und weder das Unternehmen 
noch Angehörige des Unternehmens im Zusammenhang mit der Tä\gkeit für das 
Unternehmen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit wegen illegaler 
Beschä7igung von Arbeitskrä7en verurteilt worden sind. 

10. seine Leistungen unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des hessischen Datenschutz- und 
Informa\onsfreiheitsgesetzes (HDSIG) erbracht werden. Er erklärt ferner, dass auch die 
Mitarbeiter des Unternehmens zur Einhaltung des Datengeheimnisses nach § 5 BDSG 
verpflichtet werden. 

11. die für die Leistungserbringung vorgesehenen Personen über die uneingeschränkte 
schri7liche und mündliche Kommunika\onsfähigkeit in deutscher Sprache verfügen. 

Mit seiner Unterschri5 versichert der Bieter die Rich9gkeit seiner Angaben, weshalb weitere 
Nachweise zu den Ziffern 1 bis 11 zunächst nicht vorgelegt werden müssen.  

Die Vergabestelle kann in Zweifelsfällen entsprechende Nachweise zur Eignungsprüfung 
jedoch jederzeit anfordern. Werden die Nachweise auf Anforderung nicht vorgelegt, kann 
dies zum Ausschluss des betreffenden Angebotes führen.  

Werden vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf die Eignung (Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) abgegeben, wird das Angebot ausgeschlossen.  

Setzt der Bieter Nachunternehmer ein, hat jeder Nachunternehmer die vorstehenden 
Erklärungen durch Unterzeichnung dieses Vordrucks abzugeben. Gleiches gilt für sämtliche 
Mitglieder einer Bietergemeinscha7. 

Die beiliegende Datenschutzerklärung wurde zur Kenntnis genommen. 

Mir/uns ist bewusst, dass eine Änderung des Textes der vorstehenden Erklärung sowie jede 
wahrheitswidrige Angabe bei Bekanntwerden meinen/unseren Ausschluss vom weiteren 
Vergabeverfahren zur Folge hat. 

 
___________________________  ________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschri7 Bieter*in 


